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1 Übersicht 

1.1 Ausgangslage 

Mit Schreiben vom 5. April 2018 beantragt die Gemeinde Menznau der REGION LUZERN WEST, die regi-

onale Siedlungsgrenze "hart" im Gebiet Chällerrain, Geiss geringfügig zu verschieben. Damit soll eine 

Einzonung für eine bereits projektierte Überbauung ermöglicht werden. Die Dorfzone soll um 5 m er-

weitert und zusätzlich mit einer Grünzone ergänzt werden. Aufgrund der geringen Einzonung in die 

Dorfzone war nach Ansicht der REGION LUZERN WEST lediglich eine Einverständniserklärung der REGION 

LUZERN WEST erforderlich. Diese wurde der Dienststelle rawi mit Schreiben vom 24. April 2018 zuge-

stellt. 

Im Vorprüfungsbericht vom 25. Juni 2018 zur Änderung des Zonenplans in den Gebieten Kronenrain / 

Dorf und Chällerrain / Geiss sowie des Bau- und Zonenreglements führte dagegen das Bau-, Umwelt- 

und Wirtschaftsdepartement BUWD aus, dass die Verschiebung einer harten Siedlungsbegrenzungsli-

nie nicht als "geringfügige Anpassung" eingestuft werden kann. Die REGION LUZERN WEST wurde des-

halb gebeten, das ordentliche Verfahren einer Änderung des regionalen Entwicklungsplans Willisau -

Wiggertal durchzuführen und das Verfahren mit jenem der Gemeinde zu koordinieren. 

1.2 Verfahren 

Der REP Willisau – Wiggertal ist ein behördenverbindlicher regionaler Richtplan gemäss § 8 des Pla-

nungs- und Baugesetzes (PBG). Änderungen an regionalen Richtplänen bedingen eine öffentliche Auf-

lage (gemäss Art. 4 Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes und § 13/14 PBG), den Beschluss des regio-

nalen Entwicklungsträgers (Delegiertenversammlung) sowie die Genehmigung des Regierungsrates. 

Die Unterlagen für die öffentliche Auflage können auf der Website des regionalen Entwicklungsträgers 

bereitgestellt werden.  

Das Verfahren erfolgte gemäss nachstehendem Zeitplan: 

 

Entwurf Änderungsunterlagen August 2018 

Verabschiedung Entwürfe durch die Arbeitsgruppe Raum- und Richtpla-

nung der REGION LUZERN WEST  

30. August 2018 

Verabschiedung Entwürfe durch die Verbandsleitung der REGION LUZERN 

WEST 

18. September 2018 

Vorprüfungsbericht des BUWD 19. November 2018 

Publikation im Kantonsblatt 15. Dezember 2018 

Öffentliche Auflage (30 Tage), digital auf der Website der Region:  

Es sind keine Einwendungen eingegangen. 

17. Dezember 2018 –  

15. Januar 2019 

Verabschiedung Arbeitsgruppe Raum- und Richtplanung der REGION LU-

ZERN WEST  

12. Februar 2019 

Beschluss Verbandsleitung REGION LUZERN WEST 12. März 2019 

Beschluss Delegiertenversammlung REGION LUZERN WEST 28. Mai 2019 

Publikation im Kantonsblatt  

Fakultatives Referendum (60 Tage)  

Genehmigung Regierungsrat  

Tab. 1 Ablauf Anpassung REP Willisau – Wiggertal 

 

Die Verfahren auf regionaler und kommunaler Ebene wurden aufeinander abgestimmt. 
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2 Kantonale und regionale Grundlagen 

2.1 Kantonaler Richtplan 2015 

Die Koordinationsaufgabe S1-2 im kantonalen Richtplan 2015 beauftragt die regionalen Entwicklungs-

träger mit der Festlegung von regionalen Siedlungsgrenzen. 

2.2 Festlegungen im Regionalen Entwicklungsplan Willisau – Wiggertal 2007 

Bezeichnung von regionalen Siedlungsgrenzen 

Die Bezeichnung der regionalen Siedlungsgrenzen erfolgt im Rahmen der Massnahme E6. Die Sied-

lungsgrenzen sind behördenverbindlich und sollen dazu beitragen, das Wachstum der Siedlungen ge-

mäss den Grundsätzen des Raumplanungsgesetzes zu begrenzen. 

Die regionalen Siedlungsgrenzen wurden aufgrund landschaftlich-topografischer und siedlungsgestal-

terischer Überlegungen bezeichnet. Es werden drei Arten von Siedlungsgrenzen unterschieden: 

 „harte“, genaue Siedlungsbegrenzung, die nicht überschritten werden soll; 

 „flexible“, ungefähre Begrenzung der Siedlungserweiterungen, die einen Raum beschreibt, in den 

eine Siedlungserweiterung möglich ist; 

 Erhaltung Bestand bei kleineren Siedlungsteilen oder Weilern: Grundsätzlich sollen diese Bauzonen 

nicht ausgedehnt werden. Ausnahmen sind für die Bedürfnisse ansässiger Betriebe möglich. 

Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Menznau 

Menznau liegt an einer der Hauptverkehrsachsen in der REGION LUZERN WEST, weist ein grösseres An-

gebot an Arbeitsplätzen auf, ist gut erreichbar und durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen. Der 

REP sieht die primäre Entwicklung in den Gemeinden an den Hauptachsen vor (Koordinationsaufgabe 

E2). Durch ein differenziertes und qualitativ gutes Angebot an Wohn- und Arbeitsplätzen erhalten und 

entwickeln diese Gemeinden ihre Attraktivität. 

 

3 Anpassung regionale Siedlungsgrenze „hart“ im Gebiet Chällerrain, Geiss; 

Gemeinde Menznau 

3.1 Bestehende regionale Siedlungsgrenzen der Gemeinde Menznau gemäss REP 

Willisau Wiggertal 2007 

 

 

 

Abb. 1 Bestehende regionale Siedlungsgrenzen der Gemeinde Menznau gemäss REP Willisau Wiggertal 2007 
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3.2 Einzonungsvorhaben im Gebiet Chällerrain, Geiss 

Die Gemeinde Menznau besteht aus den drei eigenständigen Dörfern Menznau, Menzberg und Geiss 

mit unterschiedlichem Charakter. Geiss erfreut sich einer relativ grossen Beliebtheit als Wohnort und 

verfügt über eine Primarschule. Die Gemeinde Menznau hat 2017 eine umfassende Teilrevision ihrer 

Nutzungsplanung durchgeführt. Im Laufe der Revision ging bei der Gemeinde ein projektbezogener 

Einzonungsantrag im Gebiet Chällerrain ein. Dieser konnte aufgrund des bereits fortgeschrittenen Pla-

nungsprozesses nicht mehr in die Teilrevision einbezogen werden. Da es sich um eine projektbezogene 

minimale Erweiterung der Bauzone handelt, die die Planbeständigkeit grundsätzlich nicht in Frage stellt, 

hat die kantonale Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) im Rahmen einer Vorabklärung einer erneu-

ten Teilrevision zugestimmt.  

Eine Projektstudie vom Januar 2018 sieht eine Überbauung mit 2 Mehrfamilienhäusern (MFH) mit je 4 

Wohnungen und einem Einfamilienhaus (EFH) vor. Der Projektstudie liegt die Idee zugrunde, den Kir-

chenhügel möglichst wenig zu beeinträchtigen. Durch die fächerartige Ausrichtung der drei Neubauten 

soll der Kirchenhügel zudem besser wahrgenommen werden können. Die Anordnung der Baukörper 

(auf Empfehlung der Denkmalpflege) führt dazu, eine Erweiterung der Dorfzone Geiss um eine Tiefe 

von 5 m notwendig wird: 

 

 

Abb. 2 Von der Gemeinde geplante Einzonung im Gebiet Chällerrain, Geiss 
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3.3 Antrag der Gemeinde Menznau 

Die Gemeinde Menznau beantragt, die Siedlungsgrenze „hart“ im REP im südlichen Bereich der 

Dorfzone Geiss bis an den Schwarzebach zu verschieben. Im Sinne einer Bereinigung wird zudem 

beantragt, die Siedlungsgrenze mindestens auf die Parzellengrenzen der rechtsgültigen Bauzonen inkl. 

Grünzone zu legen. 

 

 

Abb. 3 Von der Gemeinde beantragte Anpassung der regionalen Siedlungsgrenze im Gebiet Chällerrain, Geiss 

 

3.4 Beurteilung durch die Region Luzern West 

Grundsätzlich beurteilt die REGION LUZERN WEST die das Einzonungsbegehren im Gebiet Chällerrain als 

Chance für eine massvolle Weiterentwicklung der Gemeinde Menznau.  

Aufgrund der projektbezogenen Einzonung für das Bauvorhaben muss die regionale Siedlungsgrenze 

"hart" leicht angepasst werden.  

Der Antrag der Gemeinde ist grundsätzlich nachvollziehbar und begründet, zumal das Vorhaben in Zu-

sammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege umgesetzt wird. Für die geplante Bebauung genügt 

aber nach Ansicht der REGION LUZERN WEST die Anpassung im Bereich der geplanten Dorfzone (ohne 

Grünzone). 

 

3.5 Vorprüfung durch das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) 

In seinem Vorprüfungsbericht vom 19. November 2018 hält die BUWD fest, dass die im Entwurf vorlie-

gende Teilrevision des regionalen Entwicklungsplans Willisau-Wiggertal insgesamt als gut und vollstän-

dig erarbeitet sowie als recht- und zweckmässig beurteilt werden kann. Für das weitere Verfahren sind 

die Planausschnitte mit Massstab und Nordpfeil zu versehen und der Genehmigungsinhalt klar zu be-

zeichnen.  

Diese Genehmigungsvorbehalte sind im vorliegenden Dokument umgesetzt. 
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3.6 Beschluss 

In Abhängigkeit des Beschlusses der Gemeindeversammlung von Menznau (Zustimmung zur Einzo-

nung) wird die regionale Siedlungsgrenze "hart" im Gebiet Chällerrain, Geiss folgenderweise angepasst: 

 

  Genehmigungsinhalt 

 

 

 

Abb. 4 Bestehende Siedlungsgrenze Geiss  Abb. 5 Neue Siedlungsgrenze Geiss 

   

 

 

 

Abb. 6 Ausschnitt bestehende Siedlungsgrenze Geiss  Abb. 7 Ausschnitt neue Siedlungsgrenze Geiss 
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Beschlüsse und Genehmigung 

 

 

Öffentliche Auflage gemäss § 13 PBG 17. Dezember 2018 – 15. Januar 2019 

 

 

Gemeindeverband REGION LUZERN WEST 

Beschluss der Delegiertenversammlung 28. Mai 2019 

 

…………………….………….... ………………….…………….... 

Wendelin Hodel, Präsident Guido Roos, Geschäftsführer 

 

 

Kanton 

Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. .... vom ....................... genehmigt 

 

 ………………….…………….... 

 Datum 

 

 ………………….…………….... 

 Unterschrift 


